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Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 

Nachtragshaushaltsgesetz (NTHG) 2016  
 

Einzelplan 07: Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

Seite: 91    Kapitel: 07 040    Titel: 684 86 

Zweckbestimmung: Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen 
 

 

Stichwort: Zuschuss für Beratungsstelle für traumatisierte Flüchtlinge in Fürstenwalde 

 

Ansatz im HH 2016: 
           541.800 € 

VE im HH 2016:  
             + 300.000 € 

Änderung (+/-): 
              100.000 € 

Änderung (+/-): 
  2017: + 100.000 € 

2018: + 100.000 € 

2019: + 100.000 € 

Ansatz neu: 
           641.800 € 

 
 

 

Deckung bei: EP 20 Allgemeine Finanzverwaltung 

Seite Kapitel Titel Stichwort in Höhe von 

373 20 020 359 15 Allgemeine Rücklage 100.000 € 

insgesamt:                                       100.000 € 

 

Haushaltsvermerk: 
 

Erläuterungen: Veranschlagt sind Zuschüsse zu den Personalkosten im Bereich der 
überregionalen Suchtkrankenhilfe und Suchtprävention sowie Kosten für Projekte zur 
Weiterentwicklung der psychiatrischen/psychosozialen Versorgungsstrukturen 
(Projektförderung) sowie Mittel zur Absicherung der Verbandsarbeit für den 
Landesverband der Angehörigen psychisch Kranker und Zuwendung an die 
Beratungsstelle für traumatisierte Flüchtlinge in Fürstenwalde in Höhe von 100.000 € 

 

Begründung: Für die Breitenversorgung sollen die bestehenden psychotherapeuti-
schen/psychiatrischen Regelsysteme für Flüchtlinge angepasst und erreichbar gemacht 
werden. Die Versorgung von Menschen, die durch Krieg und Verfolgung in ihrer Heimat 
schwere psychische Traumata erfahren haben, muss jedoch durch TherapeutInnen erfol-



 
 

gen, die auf diese Aufgabe spezialisiert sind. Die MitarbeiterInnen der Behandlungsstelle 
für traumatisierte Flüchtlinge in Fürstenwalde verfügen über langjährige Erfahrungen in 
der Therapie ebendieser Personengruppe. Diese hochspezialisierte Fachkompetenz 
muss erhalten bleiben durch eine Überführung der Beratungsstelle in die Regelfinanzie-
rung. Diese ist im Nachtragshaushalt bisher nicht abgebildet. 
 

 
 
 
 
Axel Vogel 
für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


